
IHR FACHUNTERNEHMEN FÜR 

EXPLOSIONSSCHUTZ-PRÜFUNGEN 

Langjährige Erfahrungen unserer 

Sachverständigen für Explosionsschutz 

machen uns zu Ihrem Dienstleister für 

Ordnungs- / Technikprüfungen elektrischer 

Betriebsmittel in Räumen mit explosiver 

Atmosphäre nach den §§ 15 & 16 der 

Betriebssicherheitsverordnung. 

 

WIR BIETEN EX-SCHUTZ, SERVICE UND 

DIENSTLEISTUNGEN AUS EINER HAND 

Wir haben beobachtet und unsere Kunden nach 

ihren Bedürfnissen befragt. 

Hieraus haben wir uns für Sie in unseren Kern-

Kompetenzen qualifiziert und spezialisiert. 

 

EX-SCHUTZ-PRÜFUNGEN 

EX-SCHUTZ-WARTUNG 

NACHWEISE DER EIGENSICHERHEIT 

SCHILDER-MANUFAKTUR 

FORTBILDUNG BETRIEBSPERSONAL 

NACHBARSCHAFTSTREFFEN DWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHILDER 

MANUFAKTUR 

 

Die Kennzeichnung (Aus- & Beschilderung) von 

„Ex-Anlagen“ wird u.a. in den „Technischen 

Regeln für Arbeitsstätten“ angewiesen. 

ASR A 1.3  

DIN EN ISO 7010 i.V.m. DIN 4844-2  

DGUV Information 211-041 

„Sicherheits- und 

Gesundheitsschutzkennzeichnung“ 

 

WIR BIETEN IHNEN DAS KNOW-HOW 

UND DIE SICHERHEITSZEICHEN 

Sicherheitszeichen im Betrieb sollten von allen 

Beschäftigten und Besuchern schnell erkannt 

und unkompliziert verstanden werden. 

Für Anlagen-Betreiber ist es empfehlenswert, 

die betriebliche Sicherheitskennzeichnung auf 

ihre Aktualität sowie ihre Erkennbarkeit hin zu 

prüfen und ggf. zu erneuern / zu ergänzen. 

 

WIR ÜBERNEHMEN DAS FÜR SIE 

 

Geschäftsführender Inhaber 

Raphael Doll 

Kirner Straße 68 

55606 Kirn / Nahe 

06752 7203 345 

info@pmb.de 

www.pmb.de 

mailto:info@pmb.de


SICHERHEITS- 

KENNZEICHNUNG 

 

WAS WIRD GEFORDERT 

Die derzeit gültigen Regelwerke sehen für 

Betriebsanlagen mit explosionsfähigen 

Atmosphären (Ex-Anlagen) drei Kennzeichen 

zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz der 

Betriebsangehörigen und Dritter – in Größe, 

Anwendung und Ausführung – vor. 

1. Verbotszeichen D-P003  

„Keine offene Flamme; Feuer, offene 

Zündquelle und Rauchen verboten“ 

 

2. Verbotszeichen D-P006 

„Zutritt für Unbefugte verboten“ 

 

3. Warnzeichen D-W021 

„Warnung vor explosionsfähiger 

Atmosphäre“ 

 

 

 

 

 

 

 

UNSER SERVICE-ANGEBOT FÜR SIE 

Wir prüfen Ihre Betriebsanlage und ermitteln 

Ihren Bedarf an notwendigen Kennzeichen zur 

Erneuerung bzw. Ergänzung entsprechend der 

Regelwerke. Auf Wunsch kleben / montieren 

wir Ihnen diese an den ausgewiesenen Stellen. 

 

WERDEN ZUSATZSCHILDER BENÖTIGT 

Wird ein weiterer Hinweis notwendig, können 

wir auf diverse Zusatzschilder zurückgreifen 

und die Kennzeichnung vervollständigen. 

 

 

 

UNSERE SCHILDER-MANUFAKTUR 

Die verwendeten Kennzeichen-Aufkleber 

entsprechen der DIN EN ISO 7010 und weisen 

die Sicherheitsfarben Signalrot (RAL 3001) 

und Signalgelb (RAL 1003) auf. 

  

Werden Trägerplatten notwendig, bringen wir 

die Kennzeichen auf witterungsbeständigen, 

lasergeschnittenen GS-Acrylglasplatten auf. 

Andere Träger-Materialien wie z.B. Kunststoff, 

Blech oder VA-Stahl sind auf Anfrage möglich. 

Beauftragen Sie PMB auch mit der Montage 

der Kennzeichen-Träger, verwenden wir hierzu 

korrosionsbeständige Edelstahlmaterialien. 

 

WIR BIETEN SERVICE AUS EINER HAND 


